
(4) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen 6 
Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt 
ist, auszuzahlen. Der Ausgeschiedene kann jedoch die Auszahlung nicht vor 
Ablauf von 6 Monaten nach seinem Ausscheiden und nicht vor Feststellung der 
Bilanz verlangen. Soweit die Feststellung der Bilanz erst nach Ablauf von 6 
Monaten nach Ausscheiden des Mitgliedes erfolgt, ist das 
Auseinandersetzungsguthaben von Beginn des 7. Monats an mit 4% zu 
verzinsen. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in drei Jahren. 

 
§ 13 

Rechte der Mitglieder 

 
(1) Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. Sie üben diese in Angelegenheiten der 

Genossenschaft gemeinschaftlich durch Beschlussfassung in der Mitgliederver-
sammlung aus. Sie bewirken, dass die Genossenschaft ihre Aufgaben erfüllen 
kann. 

(2) Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesondere das Recht 
jedes Mitgliedes auf 

a) wohnliche Versorgung durch Nutzung einer Genossenschaftswohnung, Erwerb 
eines Eigenheimes oder einer Wohnung in der Rechtsform des Wohnungs-
eigentums, 

b) Betreuung durch die Genossenschaft bei der Errichtung eines Eigenheimes 
oder einer Wohnung in der Rechtsform des Wohnungseigentums, 

c) Inanspruchnahme von Dienstleitungen und Einrichtungen der Genossenschaft 
nach den dafür getroffenen Bestimmungen sowie das Recht auf Teilnahme an 
sonstigen Vorteilen, die die Genossenschaft ihren Mitgliedern gewährt, 

 
nach Maßgabe der Satzungsbestimmungen und der gemäß § 29 aufgestellten 
Grundsätze. 
 

§ 14 

Recht auf wohnliche Versorgung 

 
(1) Das Recht auf Nutzung einer Genossenschaftswohnung sowie das Recht auf 

Erwerb eines Eigenheimes oder einer Wohnung in der Rechtsform des Woh-
nungseigentums bzw. Dauerwohnrechts nach Wohnungseigentumsgesetz steht 
ebenso wie das Recht auf Inanspruchnahme von Betreuungs-/Dienstleistungen 
in erster Linie Mitgliedern der Genossenschaft zu. 

(2) Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus § 14 Abs. 1 und § 13 Abs. 2 
der Satzung nicht abgeleitet werden. 

Auszug aus der 
 

Satzung 
des 

 
 
 

§ 1 

Firma und Sitz 

Die Genossenschaft führt die Firma 

WBS Wuppertaler Bau- und Sparverein eG 

Sie hat ihren Sitz in Wuppertal. 

 

§ 2 

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft 

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch 
eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. 

(2) Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirt-
schaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen. Sie kann alle im 
Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der 
Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören 
Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für 
Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und 
Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. 

(3) Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Woh-
nungsgemeinnützigkeit im Rahmen dieser Satzung. 

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 29 die Voraussetzungen.  



§ 3 

Mitglieder 

Mitglieder können werden 

a) natürliche Personen 

b) Personenhandelsgesellschaften  sowie juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts. 

§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft 

Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber zu unterzeichnenden 
unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung durch die Genossenschaft. Über 
die Zulassung beschließt der Vorstand. Dem Bewerber ist vor Abgabe seiner 
Beitrittserklärung die Satzung in der jeweils geltenden Fassung zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 5 

Eintrittsgeld 

(1) Bei der Aufnahme ist ein angemessenes Eintrittsgeld zu zahlen, dessen Höhe 
von Vorstand und Aufsichtsrat gem. § 29 festgesetzt bzw. geändert wird. 

Das Eintrittsgeld beträgt derzeit 20,— Euro. 

(2) Das Eintrittsgeld ist dem Ehegatten bzw. dem eingetragenen Lebenspartner und 
den minderjährigen Kindern eines Mitgliedes zu erlassen. 

(3)  

§ 17 

Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 600,— Euro.    

(2) Für den Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, einen Anteil zu 
übernehmen. 

(3) Der Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. Der Vorstand kann Ratenzahlungen 
zulassen, jedoch müssen in diesem Falle 60,— Euro (1/10 des Geschäftsanteils) 
sofort eingezahlt werden. 

(4) Über den Geschäftsanteil gemäß Abs. 2 hinaus können die Mitglieder weitere 
Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt 
übernommenen voll eingezahlt sind und der Vorstand die Übernahme zugelas-
sen hat. Sie sind bei Übernahme innerhalb von drei Jahren einzuzahlen, jedoch 
müssen für jeden Geschäftsanteil mindestens 60,— Euro innerhalb von drei 
Monaten nach Übernahme eingezahlt sein. 

(5) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem 
Geschäftsguthaben zuzuschreiben. 

(6) Die Höchstzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteiligen kann, ist 
dreißig. 

(7) Die Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e), vermehrt um zugeschriebene  

 

Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das Ge-
schäftsguthaben des Mitgliedes. 

 

§ 19 

Nachschusspflicht 

(1) Die Mitglieder haften der Genossenschaft mit dem übernommenen Geschäftsan-
teil. Sie haben auch im Falle der Insolvenz der Genossenschaft keine 
Nachschüsse zu leisten. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann nach Auflösung der Genossenschaft beschlie-
ßen, dass die Mitglieder, soweit dies erforderlich ist, zur Deckung eines 
Fehlbetrages i.S. von § 87 a Abs. 1 GenG zu weiteren Einzahlungen auf den 
Geschäftsanteil verpflichtet sind, sofern sie diesen noch nicht voll eingezahlt 
haben. 

§ 7 

Kündigung der Mitgliedschaft 

(1) Das Mitglied hat das Recht, durch Kündigung seinen Austritt aus der Genossen-
schaft zu erklären. 

(2) Die Kündigung findet nur zum Schluss eines Geschäftsjahres statt. Sie muss 

mindestens 1 Jahr vorher schriftlich erfolgen. 

§ 12 

Auseinandersetzung 

(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft auseinanderzusetzen. 
Maßgebend ist die Bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied 
ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 33 Abs. 1 Buchstabe d). 

(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben, nicht 
auch einen Anteil an den Rücklagen und dem sonstigen Vermögen der Genos-
senschaft verlangen. Das Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach 
dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes (§ 17 Abs. 7). Die Genossenschaft ist 
berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene 
Mitglied zustehende fällige Forderungen gegen das 
Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet das 
Auseinandersetzungsguthaben des Mitgliedes für einen etwaigen Ausfall, 
insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitgliedes. 

(3) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinandersetzungsguthabens an Dritte 
sind unzulässig und gegenüber der Genossenschaft unwirksam. Der Vorstand 
kann Ausnahmen zulassen. Eine Aufrechnung des 
Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen seine 
Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. 


